
Amtliche Bekanntmachungen
 

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 7. August 2017

Allgemeinverfügung Ladenöffnung 24. September 2017

1. Abweichend von den Ladenöffnungszeiten des § 3 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes dürfen
Verkaufsstellen im Stadtgebiet Mühlheim am Main anlässlich der Veranstaltung Herbstfest der GMF am Sonntag,
24.09.2017 in der Zeit von 12.00 - 18.00 Uhr für den geschäftlichen Kundenverkehr offen gehalten werden.
2. Banken, Sparkassen, Reisebüros und andere Dienstleistungsunternehmen fallen nicht unter das Hessische
Ladenöffnungsgesetz und können die Freigaberegelung nicht für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in Anspruch nehmen.
3. Die Bestimmungen und Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, des Mutterschutzgesetzes, des
Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie des Betriebsverfassungsgesetzes bleiben unberührt.
4. Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
5. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Ziff. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung
angeordnet. Widerspruch und Anfechtungsklage haben somit keine aufschiebende Wirkung.
6. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können bei der Ordnungsbehörde der Stadt Mühlheim am Main,
Friedensstraße 20, 63165 Mühlheim am Main, eingesehen werden.

Begründung:
Aufgrund des § 6 Abs. 1 Satz 1 HLöG sind Gemeinden aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder
ähnlichen Veranstaltungen berechtigt, abweichend von § 6 HLöG die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich bis
zu vier Sonn- und Feiertagen freizugeben.
Eine Sonntagsöffnung findet im Jahr 2017 zum 2. Mal statt. Die Stadt Mühlheim am Main macht von ihrer
rechtlichen Möglichkeit Gebrauch, einen weiteren Termin einer Sonntagsöffnung aus begründetem Anlass
festzusetzen.
Die publikumsintensive öffentliche Veranstaltung stellt nach Prüfung und Abwägung des Einzelfalles einen
begründeten Anlass für den Ausnahmefall einer sonntäglichen Ladenöffnung im Sinne des § 6 HLÖG dar. Die
Voraussetzungen für die Sonntagsöffnung im Sinne vorgenannter Rechtsvorschrift sind auch nach Abwägung der
unterschiedlichen Interessen der Gemeinde auf der einen und der Arbeitnehmerinstitutionen auf der anderen Seite
als gegeben anzusehen.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist erforderlich, da im Vorfeld einer Sonntagsöffnung unter Einhaltung
aller relevanten Auflagen und Vorschriften umfangreiche planerische und organisatorische Maßnahmen seitens
des Veranstalters und der teilnehmenden Einzelhandelsgeschäfte unabdingbar sind. Diese setzen eine
entsprechende Planungssicherheit voraus, die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs machte jedoch die
Verfügung in ihrem Sinngehalt und ihrer Zielsetzung einer ordnungsgemäßen Planung und Durchführung der
Sonntagsöffnungen zunichte.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung bei dem Magistrat der Stadt Mühlheim am
Main, Friedensstraße 20, 63165 Mühlheim am Main schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt
werden.

Daniel Tybussek
Bürgermeister
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